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 Stadt Burg 
  

 

Bekanntmachung für die Bürgermeisterwahl am 6. November 2016 
 

- Bekanntgabe des Wahlergebnisses - 
 

Auf Grundlage § 42 Abs.1 des Kommunalwahlgesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (KWG LSA) in 
Verbindung mit § 69 Abs. 6 der Kommunalwahlordnung für das Land Sachsen-Anhalt (KWO LSA) gebe 
ich das endgültige Ergebnis der Bürgermeisterwahl in der Stadt Burg bekannt.  
 
 
Wahlberechtigte insgesamt: 19.876 
Wähler/innen: 7.780 
Wahlbeteiligung %: 39,14  
Gültige Stimmzettel: 7.612 
Ungültige Stimmzettel: 168 
Gültige Stimmen: 7.612 
 
 

  

Stimmenverteilung auf Bewerber Stimmen Anteil 
1 Klapper, Marco       (CDU) 1.371 18,0 % 
2 Rehbaum, Jörg       (SPD) 6.241 82,0 % 

 
 
 

Herausgeber des Amtsblattes und verantwortlich: Der Bürgermeister der Stadt Burg, Tel. 03921/921-0, Zusammenstellung: Büro des 
Bürgermeisters / Ratsverwaltung der Stadtverwaltung Burg, Tel.: 03921/921-670. Das Amtsblatt erscheint monatlich und zusätzlich bei 
Bedarf und kann kostenlos in den Ortschaftsbüros und in der Stadtverwaltung Burg (In der Alten Kaserne 2) abgeholt werden. Eine 
Verteilung an alle Haushalte der Stadt Burg erfolgt nicht. Einwohner und Interessierte mit einem Internetzugang und einer E-Mail-Adresse 
können sich auch in einen E-Mail-Verteiler zur Zusendung des Amtsblattes über das Internet eintragen lassen. Anmeldungen zur 
Aufnahme in den E-Mail-Verteiler können an die E-Mail-Adresse: burg@stadt-burg.de gerichtet werden. 
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Der Wahlausschuss der Stadt Burg stellte in seiner Sitzung am 8. November 2016 fest, dass der 
Bewerber 
 Herr Jörg Rehbaum (SPD) 
 
mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen (absolute Mehrheit) erhalten hat und somit gemäß 
§ 30 Abs. 8 KWG LSA i.V.m. § 61 Abs.1 Kommunalverfassungsgesetz für das Land Sachsen- Anhalt 
(KVG LSA) zum  
 
 Bürgermeister der Stadt Burg 
 
gewählt ist. 
 
Burg, 8. November 2016 
 
gez.  
Ruth 
Stadtwahlleiter 
 
  
 
Ende der amtlichen Bekanntmachungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


